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Beschlussempfehlungen zu der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
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Stellungnahmen seitens der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
(§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
BUND KV Wetterau, Dr. Werner Neumann, Stammheimer Straße 8b, 63674 Altenstadt 
und Doris Jensch, NABU KV Wetterau e.V. (11.05.2019) 
BÜNDNIS 90 Die Grünen, Fraktion in der Gemeindevertretung Wölfersheim Dr. Franz 
Grolig, Michael Rückl (12.05.2019) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (08.05.2019) 
Gemeindevorstand Echzell (02.05.2019) 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (09.05.2019) 
Hessen Mobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement Gelnhausen (13.05.2019) 
IHK Gießen-Friedberg (10.05.2019) 
Kreisausschuss Wetteraukreis, FD 4.1 Kreisentwicklung (08.05.2019) 
Oberhessengas Netz GmbH (29.04.2019) 
Ortslandwirt Berstadt, Herr Andreas Storck, Friedhofsweg 2, 61200 Wölfersheim, Orts-
bauernverband Berstadt (OBV), Herr Sven Dieffenbach und Herr Lutz Kreß (Vorsitzender 
des OBV), Beundestraße 29, 61200 Wölfersheim (10.05.2019) 
Jagdgenossenschaft Berstadt, Herr Bernd Jäger, Berstadt, Waschgasse 26, 61200 Wöl-
fersheim (10.05.2019) 
Dränverband Wölfersheim, Herr Bernd Jäger, Berstadt Waschgasse 26, 61200 Wölfers-
heim (10.05.2019) 
OVAG Netz GmbH, Planung und Projektierung (07.05.2019) 
PLEdoc GmbH (09.04.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (16.05.2019) 
Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt Main (11.05.2019) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (30.05.2019) 
 
 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
 

Amt für Bodenmanagement Büdingen (12.04.2019) 
Avacon Netz GmbH (16.04.2019) 
Deutsche Bahn AG (06.05.2019) 
Gemeindevorstand Rockenberg (02.05.2019) 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (11.04.2019) 
Magistrat der Stadt Bad Nauheim (07.05.2019) 
Magistrat der Stadt Hungen (30.01.2019) 
Magistrat der Stadt Reichelsheim (10.04.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt Kampfmittelräumdienst (13.05.2019) 
Rhein-Main Verkehrsverbund (17.04.2019) 
Unitymedia (08.05.2019) 

 
 
 
Keine Stellungnahmen sind eingegangen: 
 

Botanische Vereinigung 
Bundesamt für Infrastruktur 
Hessen Forst, Forstamt Nidda  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie Echzell 
Hessen Forst  
hessenArchäologie 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie  
Landrat Wetteraukreis Straßenverkehrsbehörde 
Magistrat der Stadt Friedberg 
Magistrat der Stadt Münzenberg 
Magistrat der Stadt Nidda 
Naturschutzbund Deutschland 
OVAG, Geschäftsbereich Wasser 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, Wasserwerk Inheiden 
Regionaler Verkehrsdienst Wetterau 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Wölfersheim 
Uniper Kraftwerke GmbH 
Verband Hessischer Fischer e.V. 
Verkehrsgesellschaft Oberhessen 
Wanderverband 
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (08.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der angesprochenen Stellungnahme vom 10.01.2018 wird darauf hingewiesen, dass die 
Versorgung des Baugebiets mit neuen Telekommunikationslinien im und außerhalb des 
Plangebiets einer Prüfung vorbehalten ist und dass eine unterirdische Erschließung nur bei 
Ausnutzung einer koordinierten Erschließung möglich ist. Zudem wird neben allgemeinen 
Hinweisen, die den Vollzug betreffen darum gebeten, die Deutsche Telekom AG frühzeitig 
in die Erschließungsplanung einzubeziehen ist. 
 
Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Wölfersheim 
sich nachdrücklich gegen eine oberirdische Versorgung ausspricht, wobei nicht verkannt 
wird, dass die Deutsche Telekom im Rahmen der Erbringung von Universaldienstleistungen 
die kostengünstigste Methode wählen kann und ggf. anfallende Kosten durch den Verursa-
cher zu tragen sind. 
 
Insgesamt wird hier ausschließlich der Vollzug des Bebauungsplans angesprochen, so dass 
das vorliegende Aufstellungsverfahren ohne Zeitversatz durchgeführt werden kann.  
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinde Echzell (02.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird 
nicht geteilt. 
Soweit die Rechtsauffassung vertreten wird, bei einer Angebotsplanung sei stets auf die im 
Rahmen der Festsetzungen mögliche maximale Auslastung zu Grunde zu legen, ist dies 
nicht zutreffend, siehe BVerwG Beschluss vom 13.12.2018 - 4 BN 41.18 -. Danach kann 
auch ein konkret umrissenes Vorhaben für Begutachtungen zu Grunde gelegt werden, zu-
mal dieses konkrete Vorhaben die höchste Auslastung des darstellt. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen treffen zur Offenlage zu, wurden aber durch die erneute Offenlage vom 
08.04.2019 bis 13.05.2019 (einschließlich) behoben. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Bekanntmachung der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung vom 29.03.2019 wird expli-
zit darauf hingewiesen, dass neben den öffentlich ausgelegten umweltbezogenen Stellung-
nahmen weitere Arten der umweltbezogenen Stellungnahmen vorliegen, namentlich eine 
Vielzahl von Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit mit Benennung der dort angesproche-
nen Themen „Vernichtung wertvollen Bodens, Überschwemmungsgefährdung, Land-
schaftsbild, Verkehrszunahme, Immissionsschutz, Lichtverschmutzung, Klima, Wasserver-
brauch, regionales Image sowie politischer Willkür“ und das sich viele BürgerInnen der 
Stellungnahme der Verbände nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz angeschlossen haben. 
Das Vorgehen ist nicht zu beanstanden. 
 
In der Bekanntmachung sowie in den Planunterlagen wird die erneute Offenlage begründet 
und die wesentlichen Inhalte benannt:  
 Integration der Ergebnisse des Luftschadstoffgutachtens in das Planverfahren, 
 Integration der Ergebnisse der fortgeschrittenen Planung der wasserwirtschaftlichen 

Belange in das Planverfahren 
 Integration der Konkretisierung der CEF-Maßnahme und der Art und Weise der vorge-

sehenen Kompensation (hier: vertragliche Regelung) in das Planverfahren 
 Integration der Zusatzbewertung Landschaft in das Planverfahren 
 Bemaßung der Ausfahren zur K 181, Integration von Sichtfeldern und entsprechender 

Festsetzungen zur Bepflanzung in diesen Bereichen, nachrichtliche Darstellung des 
befestigten Fahrbahnrands,  

 Anpassung einzelner (bauordnungsrechtlicher) Festsetzungen zu den Themen Wer-
beanlagen und Dachbegrünung. 

 
 
Es sind nur umweltbezogene wesentliche Stellungnahmen ausgelegt worden. Wesentlich im 
Sinne des Gesetzes waren dabei nicht die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit, weil diese 
zum weit überwiegenden Teil aus der "Mustereinwendung" des BUND bestand, die Einwen-
dungen des BUND jedoch offen lagen. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen zum angeblichen Verstoß gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 
BauGB liegen neben der Sache. Sie verkennen, dass mit Bescheid des RP Darmstadt vom 
26.10.2017 die Zielabweichung von den nebenstehend beschriebenen Zielen des Regional-
plans Südhessen/RegFNP zugelassen, später mit Sofortvollzug ausgestattet und schließlich 
mit der 2. Änderung des Regionalplans Südhessen/RegFNP 2010 gemäß Beschluss der 
Verbandskammer des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 10.04.2019 umgesetzt 
wurde. Damit liegt kein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB vor. Der Bebauungsplan entwi-
ckelt sich vielmehr aus dem RegFNP. 
 
Der Zielabweichungsbescheid ist im Übrigen gegenüber der Gemeinde Echzell bestands-
kräftig geworden, so dass sie im Bauleitplanverfahren Tatbestandswirkung gegenüber der 
Gemeinde Echzell entfaltet.  
 
Die Auffassung der Gemeinde Echzell, die Berufung des BUND gegen die Zielabweichung 
habe gute Erfolgsaussichten, wird nicht geteilt. Immerhin wurde die Klage erstinstanzlich als 
unzulässig abgewiesen. 
 
Der benannte Grundsatz der Regionalplanung ist der Abwägung zugänglich. Hinsichtlich 
des Erfordernisses der weitgehenden Minimierung der Verkehrsauswirkungen auf Sied-
lungs- und Erholungsräume sowie von Ortsdurchfahrten, erfüllt die Planung diesen Grund-
satz. Eine intermodale Anbindung war nicht notwendig, da nur Güter im Warenein- und -
ausgang bewegt werden, die weder im Luftverkehr, auf dem Wasser oder der Schiene 
transportiert werden. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Der zulässige Störgrad wird mitbestimmt durch die Aufzählung in § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO. 
Dort sind explizit Lagerplätze und Lagerhäuser genannt 
(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 131. EL Oktober 2018, § 8 BauNVO Rn. 
11).  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Verkehrsplanung hat keinen Einfluss auf das Gemeindegebiet der Gemeinde Echzell. 
Reflexartige Belange der Einmündung der K 181 auf die B 455 werden durch entsprechen-
de Einmündungsumgestaltungen, folgend dem Verkehrsgutachten, minimiert. 
Die Gemeinde Wölfersheim sowie REWE hatten großes Interesse an einer direkten Anbin-
dung an die Bundesstraße, mindestens als LKW-Ausfahrt. Es gab bereits sehr konkrete 
Pläne sowohl als Konzept der REWE als auch als Zwischenphase des Bebauungsplan-
Entwurfs. Diese Planungen wurden jedoch nach mehrfachen Abstimmungen mit unter-
schiedlichen Vertretern von HessenMobil eindeutig und grundsätzlich abgelehnt.  
 
Die Verkehrsuntersuchung sowie die Straßenplanung wurden mit HessenMobil bzw. dem 
Wetteraukreis im Detail abgestimmt. Durch die mit HessenMobil abgestimmten Maßnahmen 
an Kreis- und Bundesstraße kann entsprechend dem Verkehrsgutachten das angrenzende 
Straßennetz den Verkehr leistungsfähig abwickeln 
 Eine zusätzliche Abbiegespur entlang der Bundesstraße B 455 bis zum Anschluss an 

die vorhandene Rechtsabbiegespur, 
 Ausbau des Knotenpunkts B 455 / Kreisstraße K 181 einschl. Lichtsignalanlage 
 LKW- Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße 
 PKW-Zu- und Abfahrt REWE / Kreisstraße sowie  
 Signalisierung der Auf- und Abfahrtsrampe 

 
Auch wenn die Gemeinde Echzell es sich wünscht, besteht eine verkehrliche Notwendigkeit 
insofern von einer abweichenden Erschließung nicht.  
 
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Stauereignisse oder Sperrungen im Zuge der A45 treten unerwartet durch unterschiedliche 
Einflüsse auf und sind nicht auszuschließen. Bei Eintritt solcher Fälle müssen die zuständi-
gen Behörden tätig werden und gezielte Maßnahmen vornehmen um den weiteren Ver-
kehrsfluss zu ermöglichen (z.B. Umleitungen). 
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Verkehrsplanung unterstellt mit der REWE-Ansiedlung das „Worst-Case-Szenario“ für 
die Ausnutzung der Bebauungsplanflächen dar. Eine weitergehende verkehrliche Ausnut-
zung durch einen oder mehrere Nutzer im geplanten Gebiet ist nicht ersichtlich. 
Es wird erneut auf die Entscheidung des BVerwG vom 13.12.2018 verwiesen. 
 
Zu 9.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es wird nicht von einer konkreten Auswirkung auf das Grundwasser ausgegangen. In 
10.2.11 und 10.2.12. der Begründung werden ganz allgemeine, nicht standortbezogene 
generelle Gefahren für den Grundwasserschutz dargestellt. Vorliegend wird aufgrund des 
standortbezogenen Grundwasserabstands verbunden mit der Tatsache, dass eine Trink-
wassergewinnung in der Nähe und auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Echzell nicht 
vorhanden ist, eine konkrete Grundwassergefährdung ausgeschlossen. 
 
 
Zu 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es ist richtig, dass die Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung im Bereich 
der Überbauung künftig nicht mehr möglich sein werden. Das anfallende Regenwasser wird 
aber zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter 
langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder 
zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, so-
dass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird.  
Das Abpumpen von Grundwasser ist nicht vorgesehen. Für den Havariefall werden Tank-
stellen regelmäßig mit Rückhaltewannen ausgestattet. Der Untergrund ist wegen des Löss-
lehms im Übrigen nur schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des 
Grundwassers und somit auch des Heilquellenschutzgebiets auszuschließen ist. 
Da das Oberflächenwasser aus dem unversiegelten Gebiet derzeit bereits dem Waschbach 
zufließt, kommt es zu keiner Verschlechterung des Gewässerzustandes. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bei Bauausführung und Betrieb des Logistikstandortes sind die Ge- und Verbote der Heil-
quellen-Schutzgebietsverordnungen zu beachten. Maßgeblich für das Vorhaben ist die 
Schutzzone D des Heilquellenschutzgebietes Bad Salzhausen. Hier ist laut Verordnung eine 
quantitative (mengenmäßige) Beeinträchtigung des Grundwassers u.a. durch Eingriffe in 
den Boden über 100 m Tiefe untersagt. Im Einzugsbereich des Oberhessischen Heilquel-
lenschutzbezirkes sind Bohrungen ab einer gewissen Tiefe erlaubnispflichtig. Die entspre-
chende Überwachung der Vorgaben bzw. Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen liegt in der Zuständigkeit der Wasserbehörde.  
Die Lage der Planfläche im Schutzgebiet wurde nicht übergangen, sondern es ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass durch Bau und Betrieb des Lo-
gistikzentrums eine mengenmäßige Gefährdung der Heilquellen besteht. Unabhängig von 
der Lage im Schutzgebiet ist bei Bau und Betrieb des Logistikstandortes durch Anwendung 
entsprechender technischer Standards und genereller Vorsichtsmaßnahmen sicherzustel-
len, dass ein Schadstoffeintrag in den Boden oder das Grundwasser unterbleibt. 
 
Zu 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Alle Außenbereichsnutzungen wurden berücksichtigt, soweit sie legal sind (Römerhof). 
Festgesetzte Baugebiete in der Gemeinde Echzell werden nicht betroffen. 
 
Zu 13.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Schall- und Luftschadstoffgutachten liegen vor. Es kommt durch das Vorhaben zu keinen 
gesundheitsschädlichen Feinstaub- oder Lärmbelastungen. 
 
Zu 14.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Schallschutz für den Römerhof ist ausreichend berücksichtigt. Es ist anerkannt, dass 
nicht sämtliche Lärmbelange auf der Ebene der Bauleitplanung abgehandelt werden müs-
sen, sondern, etwa im Rahmen von Geschwindigkeitsregelungen auch auf die Ebene stra-
ßenverkehrsrechtlicher Anordnungen, die hier schon der neuen Einfahrtssituation geschul-
det werden. Demgegenüber sind Anfahren und Abbremsen im Lärmgutachten bereits be-
rücksichtigt. 
Da auch im Zuge der Bundesstraße an Einmündungen eine Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h angeordnet wurde, erfolgte dies auch im Anbindungsbe-
reich des Logistikparks Wölfersheim A 45, zumal sich die verkehrlichen Anbindungen kurz 
vor der Einmündung der K 181 in die B 455 befinden. 
In die Lärmprognose eingerechnet im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ist die Ge-
schwindigkeitsreduzierung nicht, sie wird, wenn sie kommt, jedoch faktisch die Lärmbelas-
tung des Römerhofs weiter reduzieren. 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die RLS-90 sieht für Kreuzungen und Einmündungen ohne Vorhandensein von Lichtsignal-
anlagen keine Zuschläge vor, die eine Störwirkung bestimmter Betriebszustände des Ver-
kehrs, die keine Emissionsänderung kennzeichnen und auch nicht messbar sind, charakte-
risieren. 
 
Da insoweit situationsbedingte Fahrmuster durch das allgemeine Berechnungsverfahren 
adäquat erfasst werden, gilt der Zuschlag nicht für Einmündungen ohne Lichtsignalanlage. 
Daher ist das Anfahren und Bremsen der Lastkraftwagen beim Ein- und Ausfahren nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Zu 15.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es wird nicht begründet, inwieweit die Festsetzungen nicht geeignet seien, die Ein-
griffe in das Landschaftsbild im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Der Bebau-
ungsplan sieht eine durchgehende Eingrünung in einer auch für Logistikbetriebe 
nicht üblichen Tiefe vor, muss aber auch den Bedürfnissen der Landwirtschaft nach 
Produktionsflächen gerecht werden. Es ist im Übrigen unrichtig, dass die Bauleitpla-
nung (hier: der Umweltbericht) sich erst nach der 1. Offenlage mit den Eingriffen in 
das Landschaftsbild auseinandergesetzt habe. Diese wurden schon zum Vorentwurf 
als erheblich erkannt. Ergänzt wurde mit der Zusatzbewertung Landschaftsbild „le-
diglich“ ein monetärer Aufschlag auf den naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf. 
 
Zu 16.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Limesradweg verläuft östlich der Ortslage Echzell. Das Plangebiet selbst wird 
weder touristisch genutzt, noch weist es eine Eignung für die Naherholung auf, da 
von den umliegenden Straßen, insbesondere der A 45, eine hohe Lärmbelastung 
ausgeht. 
 
Zu 17.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Eine Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Böden auf der Gemarkung Echzell erfolgt 
nicht. Bodenstrukturen auf der Gemarkung Echzell werden nicht verändert. Wasserwege 
auf dieser Gemarkung werden nicht verändert. 
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine erneute Offenlage hat stattgefunden. 
Das Recht bleibt der Gemeinde Echzell unbenommen. Allerdings vertritt die Gemeinde 
Wölfersheim die Auffassung, dass der vorliegende Bebauungsplan die öffentlichen und 
privaten Belange sachgerecht untereinander und gegeneinander abgewogen, die inter-
kommunale Abstimmung stattgefunden hat, mit dem Ergebnis, dass die geschützten Belan-
ge der Gemeinde Echzell gewahrt bleiben und auch im Übrigen die planungsrechtlichen 
Anforderungen eingehalten hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                 Gemeinde Wölfersheim “Logistikpark Wölfersheim A 45“– Abw. § 4(2), § 4a(3) S. 1 BauGB 
 

 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-
zungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, wurde ein Reg-
FNP Änderungsverfahren durchgeführt (2. Änderung des RegFNP für die Gemeinde Wöl-
fersheim). Der abschließende Beschluss wurde am 10.04.2019 in der Verbandskammer 
gefasst. Die Genehmigung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2019. Zuvor war die Durchfüh-
rung eines Abweichungsverfahrens von den regionalplanerischen Zielen des RPS/RegFNP 
2010 notwendig, welches im Jahr 2017 erfolgte.  
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Wert der Böden für den Naturhaushalt und für die Landwirtschaft ist bekannt und wurde 
im Umweltbericht schon zum Vorentwurf des Bebauungsplans gewürdigt. Es ist auch un-
strittig, dass die Eingriffserheblichkeit für das Schutzgut Boden hoch ist. Doch ist diese in 
Relation zu setzen zu den fast durchweg überdurchschnittlichen Bodenqualitäten der Wette-
rau, insbesondere in den für einen Logistikpark geeigneten Bereichen in Autobahnnähe, mit 
relativ ausgeglichener Topografie und außerhalb der Auen, des Waldes und hochwertiger 
Offenlandbiotope. Die Wahl des Standortes erfolgt somit nicht in Missachtung des Schutz-
gutes Boden, sondern in Abwägung mit anderen wichtigen Belangen, insbesondere dem 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und dem Nahversor-
gungsauftrag der Bevölkerung, die zwangsläufig neben den Filialen eines Lagers und der 
Verteilung der Güter bedarf.  
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. Ausführungen zu Ziffer 1 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Alternativenprüfung verkennt der Einwender, dass eine Versiegelung von Boden 
nicht erfordert, dass diese alternativlos ist. Offensichtlich wird das Abwägungsgebot dahin-
gehend missverstanden oder fehlinterpretiert. Dieses erfordert, dass alle Belange betrachtet 
und insgesamt in eine Abwägung gestellt werden, wobei der Plangeber berechtigt ist, be-
stimmten Belangen einen Vorzug zu geben. Das „Überwinden“ einzelner Belange, z.B. 
derer der Landwirtschaft durch den Nachweis, dass es gar nicht anders geht, ist dafür nicht 
notwendig. Zudem verkennt der Einwender, dass es sich bei der Prüfung von Alternativen 
im Hinblick auf die Umweltbelange nicht um die Prüfung handelt, ob und in welchem Um-
fang das Projekt an diesem Standort notwendig ist. Vielmehr bezieht sich diese Alterna-
tivenprüfung nur darauf, ob im Rahmen der konkreten Planung z.B. sparsam mit Grund und 
Boden umgegangen wird.  
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Einer echten Alternativenprüfung wie z.B. im Planfeststellungsverfahren oder gar nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG bedarf es gerade nicht. Da eine Gemeinde im Rahmen ihrer Bauleitpla-
nung zudem nur ihr eigenes Gemeindegebiet berücksichtigen kann, ergibt sich denklogisch, 
dass sich Aussagen zur Alternativplanung auch nur auf das Gemeindegebiet beschränken. 
Die überregionale Alternativenprüfung hat einerseits auf Ebene der Regionalplanung und 
auf Ebene der Flächennutzungsplanung stattgefunden.  
Bezogen auf das Gemeindegebiet wurden vorab besiedelte Flächen ausgeschlossen, um 
Ortsdurchfahrten zu vermeiden. In bestehenden Gewerbeflächen waren die erforderlichen 
30 ha nicht verfügbar. Jede Alternativfläche in kurzer Erreichbarkeit der A45 hätte ebenfalls 
landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen (13.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zu sämtlichen angesprochenen Aspekten haben bereits Abstimmungen mit HessenMobil 
stattgefunden, bei denen das weitere Vorgehen einvernehmlich festgelegt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hessen Mobil wird frühzeitig in die diesbezüglichen Abstimmungen einbezogen. 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des üblichen Vorgehens stellt der Winterdienst keine Beeinträchtigung für die 
Ausgleichsmaßnahmen dar. 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In die Lärmprognose eingerechnet im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ist die Ge-
schwindigkeitsreduzierung nicht, sie wird, wenn sie kommt, jedoch faktisch die Lärmbelas-
tung des Römerhofs weiter reduzieren. Es wird keineswegs verkannt, dass die Regelungs-
befugnis für zulässige Höchstgeschwindigeiten der Anordnung durch die zuständige Ver-
kehrsbehörde unter Beteiligung von Polizei und der zuständigen Straßenbaubehörde be-
darf.  
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan trifft Aussagen zur Gestaltung von Werbeanlagen und zur Beleuchtung, 
so dass davon ausgegangen wird, dass keine weitergehenden Blendwirkungen entstehen. 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Auch wenn es sicherlich sinnvoll sein möge, kann der Anregung aus formalen Gründen 
nicht entsprochen werden. Die Prüfung einer Plangenehmigung (Grund: zeitnahe Herstel-
lung der Verkehrssicherheit) obliegt Hessen Mobil. 
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9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Die Formulierung wird redaktionell angepasst. 
 
 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IHK Gießen- Friedberg (10.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen 
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1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss Wetteraukreis, Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung (08.05.2019) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Für den Brandschutz ist zum einen der Löschwasserbedarf für den Grundschutz (196 m³/h 
für 2 Stunden) erforderlich. Dieser Löschwasserbedarf wird nicht aus der Trinkwasserleitung 
direkt entnommen, sondern es ist ein Behälter mit diesem Fassungsvermögen auf dem 
Grundstück geplant. 
Ebenso verhält es sich mit dem Objektschutz (Sprinkleranlage, sonstige Löscheinrichtun-
gen). Auch dieser Bedarf ist in einem zusätzlichen Behälter auf dem Grundstück geplant 
und wird nicht direkt aus der Trinkwasserleitung entnommen. 
Die Details werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der zuständigen Be-
hörde abgestimmt. 
 
 
Zu 6. und 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen wurden, soweit sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. 
Soweit die Anregungen den Vollzug betreffen, sei hierauf verwiesen, zumal die genannten 
Fundstellen unmittelbar geltendes Recht darstellen bzw. dieses ausführen und bei der Bau-
planung und -ausführung ohnehin zu berücksichtigen sind. 
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Der Bitte um Abstimmung und Unterrichtung wird entsprochen. Die Erfolgskontrolle auf den 
Ausgleichsflächen wurde bereits im Frühjahr 2019 aufgenommen und wird mit der UNB im 
Weiteren konkretisiert. 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Benannt wurden die Standorte bereits seit dem Vorentwurf in der 2. Entwurfsoffenlage wur-
den sie detaillierter beschrieben und in einer Karte verortet. Das wesentliche Kriterium, 
warum die Standorte nicht in Frage kamen war u.a. schlicht die Flächengröße. Neben be-
triebswirtschaftlichen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die 
unmittelbare Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung.  
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Ein entsprechender Antrag wird gestellt. 
 
 
Zu 13.: Der Anregung wird entsprochen. 
Die Artenempfehlungen unter C8 den Hinweisen der Textlichen Festsetzungen werden 
redaktionell ergänzt. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
17. 
 
18. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 14.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
Zu 15. und 16: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Maßgaben des Zielabweichungsbescheides (AZ III 31.2-93 b 10/01 Wölfersheim 02/17) 
werden bei der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt: Der Zuschnitt des Plange-
biets wurde so gewählt, dass die Belange der Landwirtschaft so wenig wie möglich beein-
trächtigt werden. Der südöstliche Teil umfasst mit ca. 23% des Gesamtgebietes Verfüllun-
gen des früheren Braunkohleabbaus. Eine noch geringere Beeinträchtigung hätte nur ein 
Heranziehen der gesamten rechteckigen Fläche an die K 181 gebracht, wovon jedoch we-
gen der Abstände zu den vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben und zu der Geflügel-
zuchtanlage südwestlich der K 181 Abstand genommen wurde.  
Der Belang des Wohnens auf einem Aussiedlerhof und damit dessen Lärmschutzanspruch 
ist nach wie vor ein gewichtiger Belang, die Landwirtschaft so wenig wie möglich zu beein-
trächtigen. Jede andere Flächenabgrenzung südlich der Autobahnanschlussstelle Wölfers-
heim, auch eine quadratische o.ä., hätte zu mehr Beeinträchtigung der vorhandenen frucht-
baren Böden geführt. Darüber hinaus wurde der Flächenzuschnitt unter Beachtung der 
Nutzungsanforderungen, Erschließung, Flächenverfügbarkeit im Umlegungsverfahren, 
Lärmschutz und landwirtschaftliche Wegebeziehungen gewählt. Die Beeinträchtigung der 
Landwirtschaft wird durch Instrumente der Umlegung bei der Ersatzlandbeschaffung der 
betroffenen Landwirte minimiert. Eine abweichende Aufteilung muss immer zu Widrigkeiten 
im Hinblick auf die geplante verkehrliche Abwicklung führen.  
 
Weitere Abstimmungen mit dem Umweltbeirat und der Einsatz von Instrumenten der Umle-
gung zur Minimierung der Betroffenheit der Landwirte werden zwar durchgeführt, betreffen 
aber nicht mehr die Ebene der Bauleitplanung. Was die angesprochene Nutzung des Rö-
merhofs anbetrifft, so hat die Nutzung Bestandsschutz. Abweichendes ist behördlicherseits 
nicht festgestellt worden. Bauleitplanung ist keine Momentaufnahme. Tatsächlich wird auf 
dem Römerhof gewohnt, er eignet sich auch als Aussiedlerhof zum Wohnen und hat des-
halb einen Schutzanspruch nach TA-Lärm, der in die Abwägung einzustellen war. Gleiches 
gilt für den Geflügelzuchtbetrieb. Zudem muss sich der Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickeln. Dies tut er nur mit der hier vorgenommenen Abgrenzung der Vor-
habenfläche. 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan kann nach Beschlussfassung der Verbandskammerversammlung vom 
10.04.2019 als auch dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden. 
 
[Zu 18. Vgl. folgende Seite] 
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19. 
 
 
 
 
 
20. 
21. 
22. 
 
23. 
 
 
24. 
 
 
25. 
 
26. 
 
 
27. 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Entscheidung welche Flächendefinition „Vorbehaltsgebiet“ oder „Vorrangfläche“ das zur 
Rückgabe vorgesehene Gebiet erhält obliegt der Planung des Regionalverbands und kann 
an dieser Stelle nicht in die Abwägung eingestellt werden. 
 
Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der zusätzliche Flächenverlust gemeindeeigener Pachtflächen wird bzw. ist im angespro-
chene Fall bereits kompensiert.Das Einwerben von Ersatzflächen für betroffene landwirt-
schaftliche Betriebe ist noch nicht abgeschlossen. Es werden noch Flächen für den erwähn-
ten Flächenpool durch die Gemeinde erworben. Daher ist man zuversichtlich, dass allen 
Betroffenen ausreichend Ersatzland zur Verfügung gestellt werden kann, um eine Existenz-
gefährdung zu vermeiden. Zu konkreten Betroffenen können hier aus datenschutzrechtli-
chen Gründen keine Angaben gemacht werden. 
 
Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurde ein Planungsbüro mit der Eingrenzung des Suchraums für einen Modellflugsport-
platz beauftragt. Die Standortsuche ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 24.: Der Anregung wurde bereits entsprochen. 
Ein anerkannter Gutachter wurde bereits beauftragt und wird die Maßnahmen begleiten. 
 
Zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein kompletter Verzicht auf hochwüchsige Bäume wird angesichts der Größe der Baukörper 
nicht möglich sein. Im Zuge der Freiflächenplanung wird aber darauf geachtet, dass die 
Abstände nach dem Nachbarrecht eingehalten werden. Der Hinweis wird jedoch zur Kennt-
nis genommen und im Rahmen der weiterführenden Genehmigungs- und Ausführungspla-
nung berücksichtigt.  
 
Zu 26.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Wildrosen und Schneeball sind Bestandteile der heimischen Natur und fungieren auch als 
Nahrungsquelle für „Nützlinge“. Gerade in intensiv genutzten Ackerbauregionen sollte auch 
bei den Gehölzen auf die Wahrung einer gewissen Vielfalt geachtet werden. Der Hinweis 
wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weiterführenden Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 28.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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29. 
30. 
 
31. 
 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
33. 
 
34. 
 
 
 
35. 
 
 
 
36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 29.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Korrektur bzw. Ergänzung erfolgt. 
 
Zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der angesprochene Lichtschutzwall wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Eine Vermaßung ist an dieser Stelle nicht erforderlich. Die Lage des RRB ist ebenfalls 
eindeutig und benötigt zur Vollzugskontrolle keine weiteren Maße. 
 
Zu 31.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
An den getroffenen Festsetzungen wird nach wie vor festgehalten. Eine weitergehende 
Einschränkung des Zulässigkeitskatalogs würde den Gebietscharakter in Frage stellen. 
Im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Planung, die auch eine anderweitige (Folge-) 
Nutzung ermöglicht, wird an der Angebotsplanung festgehalten. Eine Einschränkung des 
Katalogs von § 8 Abs. 2 BauNVO ist städtebaulich nicht möglich bzw. nicht gewollt. Die 
Arten der baulichen Nutzung gemäß Ziffern 1. bis 3. werden bereits mit der Erstbebauung 
verwirklicht. Um Betriebssportanlagen zu ermöglichen, ist auch Ziffer 4. nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Zu 32.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
An der Festsetzung wird festgehalten. Die Inhalte werden im zu verhandelnden städtebauli-
chen Vertrag dahingehend festgeschrieben, dass mit Ausnahme der Beschriftungen eine 
graublaue, nach oben hin heller werdende Farbgebung (aber kein reines Weiß) zu verwen-
den ist.  
 
Zu 33.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung wird redaktionell ergänzt, nicht korrigiert. 
 
Zu 34.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 35.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
Zu 36.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 


